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Einleitung

A. Ökonomische Bedeutung
und Perspektiven des Franchising

I. Die wirtschaftliche Stellung des Franchising
in Deutschland

Während im Jahre 1982 der Bekanntheitsgrad des Begriffs „Franchising“ in der
Bundesrepublik bei gerade 5 Prozent lag1, ist eine Begegnung mit dem „Phäno-
men“ Franchising heutzutage fast unvermeidlich. Dies gilt nicht nur für das Ge-
schäftsleben, sondern wird schon bei einem Spaziergang durch eine deutsche Fuß-
gängerzone deutlich. Hier kann man unter den goldenen Bögen eines global ope-
rierenden Fastfood-Unternehmens seinen Big Mac verspeisen und die neuesten
Modetrends in den Auslagen diverser Bekleidungsgeschäfte, wie z. B. Benetton
und Marco Polo, bewundern, welche ebenfalls als Franchising-Unternehmen ihren
Siegeszug um die Welt antraten.

Dementsprechend wird der Begriff des Franchising inzwischen von einigen ge-
radezu als Zauberformel für schnellen und sicheren wirtschaftlichen Erfolg pro-
pagiert. Die Gründe dafür werden deutlich, wenn man die wirtschaftliche Stellung
und Entwicklung des Franchising auf nationaler und internationaler Ebene betrach-
tet. Obwohl auch die Franchising-Branche von den konjunkturellen Schwankungen
in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nicht völlig unbeeinträchtigt bleibt2,
bilden Franchising-Systeme in Deutschland nach wie vor einen äußerst dyna-
mischen Wachstumsmarkt. Während Mitte der achtziger Jahre ca. 140 Systeme in
der Bundesrepublik bestanden3, sollen nach einer Untersuchung des Deutschen
Franchise-Verbands im Jahr 2000 rund 37.000 Franchisenehmer in mehr als 800
Franchising-Systemen einen Umsatz von 21,5 Milliarden Euro erwirtschaftet ha-
ben. Somit habe sich der Umsatz im Vergleich zu 1999 um 13,3 Prozent erhöht4.
Diese Wachstumsraten können nicht überraschen, wenn man sich vor Augen führt,
dass im Schnitt in Deutschland jedes Jahr 3.500 neue Franchiseverträge abge-

1 Skaupy, DB 1982, S. 2446 (2446).
2 Vgl. zu den derzeitigen Problemen im Fastfood-Sektor z. B. Kerbusk, Spiegel v. 6. 1.

2003, S. 80 (80 f.); s. a. Bar-Hillel, Evening Standard v. 23. 4. 2003, S. 18 (18) zu den Prob-
lemen franchisierter Fastfood-Unternehmen im Vereinigten Königreich.

3 Clemens, S. 49.
4 Alle Angaben aus Initiativbanking 1 – 2002, S. 4 (5).



schlossen werden5. Damit nehmen die in der Bundesrepublik bestehenden Fran-
chising-Systeme inzwischen in Europa eine Spitzenposition ein6.

Dabei hat das Konzept des Franchising in nahezu allen Branchen Einzug gehal-
ten. Neben so bekannten und global agierenden Franchising-Systemen wie z. B.
„McDonald’s“ und „Burger King“ gehören auch Ketten wie „Der Teeladen“ und
Nachhilfe-Institute wie der „Studienkreis“ und die „Schülerhilfe“ zur großen „Fa-
milie“ der Franchiseunternehmen. So hat das Franchising inzwischen nicht nur in
der Gastronomie (neben den bereits erwähnten angloamerikanischen Systemen
sind hier insbesondere die Wienerwald-Restaurants zu erwähnen) Fuß gefasst, son-
dern auch in der Hotellerie (Hilton und Sheraton Hotels), dem Textilhandel
(Rodier, Benetton), dem Drogerie- und Kosmetikbereich (Ihr Platz, Yves Rocher),
der Getränkeabfüllung (Coca-Cola) bis hin zu Reinigungsdiensten (Martinizing,
ProperShop) und Autovermietung (Hertz)7. Selbst Anlageberatungen und Zeit-
arbeitsvermittlungen werden inzwischen als Franchising-Systeme organisiert und
sind so bundesweit vertreten. Der Schwerpunkt der Franchiseneugründungen liegt
dabei offenkundig im Handels- und Dienstleistungssektor8, so dass im Hinblick
auf dessen wachsende gesamtwirtschaftliche Bedeutung mit einer weiteren Zu-
nahme an Franchising-Systemen zu rechnen ist9.

II. Die Entwicklung des Franchising

Durch diese positive Entwicklung findet das Franchising in Deutschland
endgültig den Anschluss an die internationale Entwicklung. Denn zunächst verlief
die Entwicklung des Franchising in der Bundesrepublik eher zögerlich. Als erstes
Franchising-System versuchte sich Mitte der Sechziger Jahre die Wimpy Fastfood-
Kette zu etablieren. Erst Ende der Sechziger Jahre entwickelten sich eigenständige
deutsche Franchising-Systeme. Diese entstanden mehrheitlich aus Filialsystemen
wie OBI, Nordsee und Ihr Platz10.

Dagegen hatte das Franchising als neuartige Vertriebsform in den europäischen
Nachbarländern bereits um einiges früher Fuß fassen können. Dies gilt insbesonde-
re für Frankreich, welches diesbezüglich lange Zeit eine Pionierstellung innehatte.
Erstmalig in Europa wurde dort 1928 durch die Lainiere de Roubaix ein Fran-
chising-System für Damenmode (Rodier) eingeführt. Aber auch in Großbritannien

28 Einleitung

5 Giesler, WM 2001, S. 1441 (1441).
6 Vgl. Tabelle bei Faseli, S. 19 (Zahlen für 1997).
7 Vgl. dazu die Übersicht über 140 Systeme bei Clemens, S. 51 ff.
8 Hänlein, DB 2000, S. 374 (374); Nach einer Branchenzuordnungsanalyse des Deutschen

Franchise-Verbandes sind 42 Prozent der Franchising-Systeme dem Dienstleistungssektor zu-
zurechnen, vgl. Initiativbanking 1 – 2002, S. 4 (4).

9 Vgl. Martinek, Vertragstypen, S. 86; Skaupy, DB 1982, S. 2446 (2446).
10 Tietz, S. 64 f.



fand das Franchising schon relativ früh weite Verbreitung. Hier konnten vor allem
die Ableger US-amerikanischer Franchising-Systeme Fuß fassen und von dort aus
europaweit expandieren. Für das Jahr 2002 geht die British Franchise Association
von ca. 677 Systemen aus, welche mit ca. 326.000 Franchisenehmern einen Ge-
samtumsatz von über 9, 5 Mio. Pfund Sterling erwirtschaften11.

Damit ist das Franchising auf der gesamteuropäischen Ebene weiterhin auf dem
Vormarsch. Nach Schätzung des Europäischen Franchise-Verbandes (EFF) gibt es
in der europäischen Union inzwischen mehr als 4.500 Franchisegeber. Sie beschäf-
tigen zusammen mit den ihnen angeschlossenen 167.000 Franchisenehmern etwa
1,5 Millionen Arbeitnehmer und verzeichneten 1999 einen Umsatz von rund 160
Mrd. Euro12. Im Zuge des gemeinsamen Europäischen Marktes und dessen Erwei-
terung ist dabei eine verstärkte Internationalisierung der europäischen Franchising-
Systeme zu erwarten. Dies wird voraussichtlich sowohl einen spürbar gesteigerten
Wettbewerb zwischen den europäischen Systemen untereinander als auch mit an-
deren außereuropäischen Unternehmen zur Folge haben. Denn das Franchising hat
sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf globaler Ebene zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor entwickelt.

Weltweit sollen inzwischen ca. 16.000 Franchising-Systeme existieren13. Der
Löwenanteil dieser Franchising-Systeme hat dabei nach wie vor seinen Ursprung
im Mutterland des Franchising, den USA. Dort hatten sich schon im 19. Jahrhun-
dert die ersten Vorformen des kommerziellen Franchising entwickelt. Als erstes
Unternehmen bediente sich die Singer Sewing Machine Company ab 1863 zum
Absatz ihrer Nähmaschinen eines Vertriebsnetzes mit angegliederten, aber finan-
ziell selbständigen Partnern. Später folgten General Motors und die ersten Mineral-
ölproduzenten. Die ersten („klassischen“) Franchising-Systeme entstanden um die
Jahrhundertwende. Im Jahr 1900 wurde mit der Vergabe von Lizenzen an lokale
Abfüllstationen durch Coca-Cola das erste Waren-Franchising-System begründet.
Zwei Jahre später begann Louis K. Liggett Drugstore-Inhabern das Recht ein-
zuräumen, ihr Geschäft unter dem Namen Rexall zu betreiben. Bei diesem „Fran-
chising der ersten Generation“14 handelte es sich um reines Produkt-Franchising,
das sich auf den Vertrieb bzw. Produktion bestimmter Waren beschränkte. Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden die ersten Business-Franchising-Systeme
(„Franchising der zweiten Generation“), die sich durch das heute für das Fran-
chising typische umfassende Leistungsangebot, das alle möglichen Aspekte des
Geschäftsbetriebes erfasst, auszeichneten. Mit diesen Systemen setzte ab 1950 im
allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit ein regelrechter
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11 Ledger, Evening Standard v. 28. 4. 2003, S. 58.
12 Vgl. http: // www.franchiseportal.de. Nach anderen Angaben sollen europaweit über

3.000 Franchising-Systeme bestehen, vgl. Hänlein, DB 2000, S. 374 (374).
13 Vgl. http: // www.franchiseportal.de – Stichwort: Geschichte des Franchising, Weltwei-

ter Durchbruch.
14 Martinek, Vertragstypen, S. 6 f.


